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Informationsblatt 17
Anforderungen an eine Schankwirtschaft
1 Getränkelager / Bierkeller:

1.1 Für die Lagerung von Getränken und Getränkekisten sind Räumlichkeiten zu nutzen, die nicht der Lagerung von Lebensmitteln oder anderen/ artfremden Gegenständen dienen.
1.2  Der Fußboden muss gleitsicher, wasserundurchlässig, fugendicht und leicht zu reinigen sein. Die Wände sind mit einem glatten, hellen Anstrich auf glattem Zement oder gleichwertigem Putz zu versehen.
Die Decke muss geschlossen und mit einem nicht abblätternden hellen Anstrich oder gleichwertigem Material versehen sein.
Der Boden muss durch einen Bodenablauf geruchsicher zu entwässern sein.
1.3  Es muss eine Wasserzapfstelle vorhanden sein.
2 Thekenbereich:

2.1 Neben einer Doppelspüle oder einem Geschirrspüler ist ein separates Handwaschbecken mit fließendem Warm- und Kaltwasser, Flüssigseife und Einmalhandtüchern erforderlich. Es muss so angebracht sein, dass Getränke bzw. Gläser durch den Waschvorgang nicht nachteilig beeinflusst werden können.

3 Personaltoiletten:

3.1 Für die im Betrieb Beschäftigten sind in leicht erreichbarer Nähe be- und entlüftbare Toiletten bereitzustellen, die keinen unmittelbaren Zugang zu Räumen haben, in denen Lebensmittel hergestellt, behandelt oder in den Verkehr gebracht werden.

3.2 Diese Toiletten oder deren Vorräume müssen mit einem Handwaschbecken mit fließender Warm- und Kaltwasserzufuhr, Flüssigseifenspender und Einmalhandtüchern ausgestattet sein.

4 Nebenräume:

4.1 Für das Personal ist ein Umkleideraum oder Schrank für die separate Aufbewahrung der Arbeits- bzw. Straßenkleidung zur Verfügung zu stellen.

4.2 Reinigungs- und Desinfektionsmittel sowie Reinigungsgeräte sind gesondert zu lagern, so dass Lebensmittel / Getränke nicht nachteilig beeinflusst werden können.
5 Getränkeschankanlagen:

5.1 Es sind die gesetzlichen Reinigungsintervalle zu beachten
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